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(54) Nähmaschine sowie Verfahren zum Betrieb einer derartigen Nähmaschine

(57) Eine Nähmaschine (1) hat einen Maschinenkopf
(3) und mindestens eine Stoffdrückerstange (18, 30).
Letztere hat ein nähgutseitiges Ende, an dem die Stoff-
drückerstange (18, 30) mit einer druckabgebenden Ein-
richtung (14, 29) verbunden ist, die zum Zusammenwir-
ken mit zu vernähendem Stoff ausgebildet ist. Ein ma-
schinenkopfseitiges Ende der Stoffdrückerstange (18,
30) wirkt mit einer druckerzeugenden Einrichtung (20,
31) zusammen. Letztere hat einen Servomotor (21) und
einen Übertragungshebel (22). Letzterer ist drehfest mit
einer Motorwelle (23) des Servomotors (21) verbunden
und steht radial beabstandet von der Motorwelle (23) in
Schubverbindung mit dem maschinenkopfseitigen Ende
der Stoffdrückerstange (18, 30). Es werden zudem Be-
triebsverfahren für die Nähmaschine (1) angegeben. Es
resultiert eine Nähmaschine, deren Betriebsflexibilität
bei vergleichsweise niedrigem konstruktivem Aufwand
erhöht ist.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Nähmaschine nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Derartige Nähmaschinen sind bekannt aus der
EP 1 897 984 A2 und EP 1 897 985 A2.
�[0003] Derartige Nähmaschinen sind hinsichtlich ihrer
Betriebsflexibilität und/�oder hinsichtlich ihres konstrukti-
vem Aufwandes noch verbesserungsbedürftig.
�[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Nähmaschine der eingangs genannten Art derart
weiterzubilden, dass ihre Betriebsflexibilität bei ver-
gleichsweise niedrigem konstruktivem Aufwand erhöht
ist.
�[0005] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst
durch eine Nähmaschine mit den im Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmalen.
�[0006] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass eine
Druckerzeugung für die mindestens eine Stoffdrücker-
stange über einen Servomotor, insbesondere über einen
Schrittmotor, und einen Übertragungshebel eine überra-
schend einfache konstruktive Variante zur flexiblen
Druckerzeugung auf die mindestens eine Stoffdrücker-
stange darstellt. Die Druckerzeugung auf die mindestens
eine Stoffdrückerstange erfolgt erfindungsgemäß unab-
hängig vom Antrieb der Sticherzeugungsmittel. Dies
schafft neue Freiheitsgrade hinsichtlich der Betätigung
der mindestens einen Stoffdrückerstange während des
Nähbetriebs. Auch ein Druckluftmotor kann grundsätz-
lich als Servomotor zum Einsatz kommen. Der Servomo-
tor kann als Schrittmotor ausgebildet sein. Ein derartiger
Schrittmotor ist eine kostengünstige Variante des erfin-
dungsgemäßen Servomotors. Es kann ein Standard-
Schrittmotor eingesetzt werden. Die Anpassung des be-
nötigten Drehmoments zur Druckerzeugung auf die min-
destens eine Stoffdrückerstange an das abgegebene
Drehmoment des Motors kann mit Hilfe einer entspre-
chenden Umlenkung des Übertragungshebels erfolgen.
Die Anpassung des benötigten Drehmoments kann auch
durch eine entsprechende Ansteuerung des Schrittmo-
tors erfolgen. Die Ansteuerung des Schrittmotors kann
programmgesteuert erfolgen.
�[0007] Ein Mitnehmer nach Anspruch 2 führt neben
einer über den Servomotor definierten Druckerzeugung
auf die mindestens eine Stoffdrückerstange auch zur
Möglichkeit eines definierten Anhebens der mindestens
einen Stoffdrückerstange. Dies kann beispielsweise zur
Anpassung an unterschiedliche Nähgutdicken oder auch
zum Lüften der mindestens einen Stoffdrückerstange ge-
nutzt werden. Soweit mindestens zwei Stoffdrückerstan-
gen mit entsprechenden Mitnehmern zusammenwirken,
ist auch ein alternierender Betrieb der beiden Stoffdrük-
kerstangen möglich.
�[0008] Zwei Stoffdrückerstangen nach Anspruch 3
führen zur Möglichkeit, über eine kontrolliert eingestellte
Schlupfdifferenz einen bogenförmigen Nahtverlauf zu
nähen. Auch ein alternierender Betrieb zwischen den bei-
den druckabgebenden Einrichtungen der beiden Stoff-

drückerstangen ist möglich.
�[0009] Wenn beide druckerzeugenden Einrichtungen
nach Anspruch 4 erfmdungsgemäß mit einem Servomo-
tor und einem Übertragungshebel ausgeführt sind, führt
dies zu einer nochmaligen Erweiterung der Freiheitsgra-
de beim Betrieb der Nähmaschine. Beide Übertragungs-
hebel können mit Mitnehmem zusammenwirken, so dass
beide druckabgebenden Einrichtungen auch angehoben
werden können.
�[0010] Eine Anordnung nach Anspruch 5 ermöglicht
eine benachbarte Anordnung der beiden Stoffdrücker-
stangen, so dass diese ohne größeren konstruktiven Auf-
wand an benachbarten Stellen mit dem Stoff zusammen-
wirken können.
�[0011] Ein umlaufendes Stoff-�Transportband nach An-
spruch 6 ermöglicht einen Nähgutvorschub und/�oder ein
kontrolliertes Einbringen von Nähgut-�Mehrweite.
�[0012] Eine zentrale Steuereinrichtung nach Anspruch
7 ermöglicht eine Synchronisation der Stoffdrückerstan-
genbetätigung mit der Sticherzeugung. Insbesondere ist
ein flexibler und programmierbarer Ablauf der Bewegung
der Stoffdrückerstangen möglich. Die Ansteuerung der
mindestens einen druckerzeugenden Einrichtung kann
abhängig von programmierten oder während des Näh-
betriebs gemessenen Parametern erfolgen.
�[0013] Ein Positionsgeber nach Anspruch 8 ermöglicht
die Messung einer momentan mit der Nähmaschine ver-
arbeiteten Nähgutdicke. Dieser Messwert kann dann zur
Ansteuerung der Nähmaschine, insbesondere zur An-
steuerung der Servomotoren, genutzt werden.
�[0014] Ein mehrgliedriger Übertragungsmechanismus
nach Anspruch 9 ermöglicht eine Drehmomentanpas-
sung über einen weiten Bereich.
�[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, Be-
triebsverfahren anzugeben, die mit Hilfe der erfmdungs-
gemäßen Nähmaschine möglich sind.
�[0016] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst
durch die Betriebsverfahren mit den Merkmalen nach
den Ansprüchen 10, 12 und 15. Mit diesen Betriebsver-
fahren ist ein verbessertes Nähguthandling bzw. ein qua-
litativ hochwertiges Nähergebnis erreichbar. Über die
Ansteuerung der mindestens einen Stoffdrückerstange
über den mindestens einen Servomotor ist einerseits ei-
ne Positionierung der druckabgebenden Einrichtungen
möglich. Andererseits ist über die Ansteuerung der Stoff-
drückerstangen auch beispielsweise eine Federcharak-
teristik des zeitlichen Druckverlaufs, den die druckabge-
benden Einrichtungen auf den Stoff ausüben, einstellbar.
�[0017] Beim Betriebsverfahren nach Anspruch 10 wird
der Druck, der über die Stoffdrückerstange auf den Stoff
ausgeübt wird, während des Stichs variiert. Druck wird
auf den Stoff nur dann ausgeübt, wenn dies für die Stich-
bildung unbedingt erforderlich ist. Dies vermindert die
Stoffbelastung und führt zur Möglichkeit eines beschleu-
nigten Nähvorgangs. Zudem kann ein Drehen des Stof-
fes während des Nähens erleichtert werden, was zu ei-
nem verbesserten Nähguthandling führt.
�[0018] Eine Fadenspannungsvorgabe nach Anspruch
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11 führt zu einem besonders wirtschaftlichen Nähbetrieb.
Es ist auch möglich, den Druck, den die mindestens eine
Stoffdrückerstange auf den Stoff ausübt, abhängig von
einem vorgegebenen oder gemessenen Vorgabewert
einzustellen.
�[0019] Entsprechende Vorteile hat das Verfahren nach
Anspruch 12.
�[0020] Eine mehrweitenabhängige Hubvorgabe nach
Anspruch 13 berücksichtigt eine Stoffkräuselung beim
Nähen.
�[0021] Die Vorteile des Verfahrens nach Anspruch 14
entsprechen denen des Verfahrens nach Anspruch 11.
�[0022] Das Verfahren nach Anspruch 15 ermöglicht z.
B. die Vorgabe eines gebogenen Nahtverlaufs.
�[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. In
dieser zeigen:�

Fig. 1 perspektivisch einen Ausschnitt einer Nähma-
schine, bei der zur Sichtbarmachung interner
Details Gehäuseelemente abgenommen sowie
Komponenten abmontiert sind;

Fig. 2 eine bedienerseitige Ansicht des Ausschnitts
der Nähmaschine nach Fig. 1;

Fig. 3 eine Ansicht gemäß Blickrichtung III in Fig. 2;

Fig. 4 eine Ansicht gemäß Blickrichtung IV in Fig. 3;

Fig. 5 eine Aufsicht gemäß Blickrichtung V in Fig. 2;
und

Fig. 6 perspektivisch zwei Stoffdrückerstangen der
Nähmaschine nach den Fig. 1 bis 5 mit zwei
druckerzeugenden Einrichtungen.

�[0024] Eine Nähmaschine 1 hat einen oberen Arm 2
mit einem Maschinenkopf 3, einen in der Zeichnung nicht
dargestellten vertikalen Ständer und ein unteres Gehäu-
se, das üblicherweise als Grundplatte 4 bezeichnet wird.
Die Grundplatte 4 hat eine nach oben ragende Säule 5,
weshalb die Nähmaschine 1 auch als Säulen-�Nähma-
schine bezeichnet wird. Die Nähmaschine 1 kann als Är-
meleinnähmaschine eingesetzt werden.
�[0025] Im Arm 2 ist eine nicht näher dargestellte Arm-
welle zum auf- und abgehenden Antrieb einer nicht dar-
gestellten Nadelstange mit Nadelstangenachse 6 dreh-
bar gelagert. Der Antrieb der Armwelle erfolgt über einen
im Arm 2 montierten Antriebsmotor und einen Riemen-
antrieb, die beide in der Zeichnung nicht dargestellt sind.
Über die Armwelle und einen ebenfalls nicht dargestell-
ten Kurbeltrieb ist die im Arm 2 vertikal gelagerte Nadel-
stange vertikal auf- und abgehend antreibbar, wobei die
Nadelstange an ihrem unteren Ende eine Nadel trägt.
Unterhalb der Nadelstange ist in der Säule 5 ein Greifer
drehantreibbar gelagert. Zu vernähende Nähgutteile
werden über eine die Oberseite der Säule 5 bildende

Stichlochplatte geführt, durch die die Nadel in den Be-
reich des Greifers hindurchtritt. Die Nadel einerseits und
der Greifer andererseits stellen Sticherzeugungsmittel
der Nähmaschine 1 dar.
�[0026] Zum Vorschieben der miteinander zu vernä-
henden Nähgutteile in einer Haupt-�Nährichtung 7 (vgl.
Fig. 3) der Nähmaschine 1 dienen eine untere Stoffschie-
ber-�Baugruppe 8 und eine obere Stoffschieber-�Baugrup-
pe 9. Auch ein Vorschub der Nähgutteile in einer Gegen-
richtung zur Haupt- �Nährichtung 7, also insbesondere ein
Rückwärtsnähen, ist möglich.
�[0027] Die untere Stoffschieber-�Baugruppe 8 hat zwei
nebeneinander laufende untere Transportbänder 10, 11,
die als Polyurethan-�beschichtete Zahnriemen ausge-
führt sind. Die Zahnriemen können auch aus einem Ela-
stomer hergestellt sein. Die Transportbänder 10, 11 wer-
den über in der Säule 5 gelagerte Zahnscheiben 12 von
einem gemeinsamen Antrieb 12a so angetrieben,� dass
sie sich relativ zur Stichplatte in der Nährichtung 7 mit
der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Dieser Antrieb
12a der beiden unteren Transportbänder 10, 11 ist bei-
spielsweise in der Fig. 1 dargestellt. Beim Antrieb 12a
handelt es sich um einen Servomotor.
�[0028] Mit dem in der Fig. 2 links und in der Fig. 4
rechts dargestellten unteren Transportband 10 und dem
in der Fig. 2 rechts und in der Fig. 4 links dargestellten
unteren Transportband 11 wirkt jeweils ein oberes Trans-
portband 13, 13a zusammen. Das dem unteren Trans-
portband 10 zugeordnete obere Transportband 13 ist
breiter ausgeführt als das dem unteren Transportband
11 zugeordnete obere Transportband 13a. Die oberen
Transportbänder 13, 13a sind jeweils als geschlossenes
Endlos- �Transportband und ebenfalls als Polyurethan-
beschichteter Zahnriemen oder Elastomer-�Zahnriemen
ausgeführt.
�[0029] Dort, wo das obere Transportband 13 mit dem
unteren Transportband 10 zum Nähgutvorschub zwi-
schenliegender Nähgutteile zusammenwirkt, ist das obe-
re Transportband 13 über eine an einem Drückerfuß 14
gelagerte Umlenkrolle umgelenkt. Der Drückerfuß 14
stellt eine druckabgebende Einrichtung der Nähmaschi-
ne 1 dar, die über das obere Transportband 13 mit den
zu vernähenden Nähgutteilen, also mit dem zu vernä-
henden Stoff, zusammenwirkt. Eine weitere Umlenkung
des oberen Transportbandes 13 erfolgt über einen am
Maschinenkopf 3 festgelegten Ausleger 15. Angetrieben
ist das obere Transportband 13 über eine Zahnscheibe
16. Diese wird von einem Bandantriebs-�Servomotor 17
angetrieben, der als Schrittmotor ausgeführt ist.
�[0030] Der Drückerfuß 14 ist an einer ersten, kopfsei-
tigen Stoffdrückerstange 18 montiert. Diese ist in einer
Stoffstangenbuchse 19 axial geführt, die am Maschinen-
kopf 3 festgelegt ist. Der Drückerfuß 14 ist am nähgut-
seitigen Ende der ersten Stoffdrückerstange 18 festge-
legt. Am gegenüberliegenden, maschinenkopfseitigen
Ende wirkt die erste Stoffdrückerstange 18 mit einer er-
sten druckerzeugenden Einrichtung 20 zusammen. Die-
se hat einen als Schrittmotor ausgeführten Servomotor
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21 und als Übertragungsmechanismus einen Übertra-
gungshebel 22 (vgl. Fig. 2 und 6), der drehfest mit einer
Motorwelle 23 des Servomotors 21 verbunden ist. Radial
beabstandet von der Motorwelle 23 steht der Übertra-
gungshebel 22 in Schubverbindung mit dem maschinen-
kopfseitigen Ende der ersten Stoffdrückerstange 18. Bei
den Servomotoren 21 kann es sich insbesondere um
Standard-�Schrittmotoren handeln.
�[0031] Wie insbesondere der Fig. 6 entnommen wer-
den kann, ist der Übertragungshebel 22 mehrteilig. Ein
erstes Übertragungsglied 24 ist drehfest mit der Motor-
welle 23 verbunden. Das Ende des radial verlaufenden
Übertragungsgliedes 24 ist über ein Verbindungsgelenk
25 an einem weiteren Übertragungsglied 26 des Über-
tragungshebels 22 angelenkt. Das weitere Übertra-
gungsglied 26 ist um ein fest mit dem Maschinenkopf 3
verbundenes Schwenkgelenk 27 verschwenkbar. Das
dem Verbindungsgelenk 25 gegenüberliegende Ende
des Übertragungsglieds 26 ist mit einem Mitnehmerbol-
zen 28 verbunden, der seinerseits am maschinenkopf-
seitigen Ende der ersten Stoffdrückerstange 18 festge-
legt ist. Der Mitnehmerbolzen 28 stellt sicher, dass die
erste Stoffdrückerstange 18 mit der druckerzeugenden
Einrichtung 20 nicht nur in Schub-, sondern auch in Zug-
verbindung steht. Mit dem in der Fig. 2 rechts und in der
Fig. 4 links dargestellten unteren Transportband 11 wirkt
über das zugeordnete obere Transportband 13a ein wei-
terer, ständerseitigen Drückerfuß 29 zum Vorschub zwi-
schenliegenden Nähguts in der Nährichtung 7 zusam-
men. Unterschiedliche Transportgeschwindigkeiten der
Transportbänder 13, 13a können durch Verwendung von
individuellen Zahnscheiben am Ort der Zahnscheibe 16
mit unterschiedlichem Durchmesser erzielt werden, wo-
bei dann jedem der oberen Transportbänder 13, 13 a
eine dieser individuellen Zahnscheiben zugeordnet ist.
Der weitere Drückerfuß 29 stellt das nähgutseitige Ende
einer weiteren, armseitigen Stoffdrückerstange 30 dar.
Ein maschinenkopfseitiges Ende der weiteren Stoffdrük-
kerstange 30 steht mit einer weiteren druckerzeugenden
Einrichtung 31 in Schub- und Zugverbindung. In Bezug
auf eine in der Fig. 2 gestrichelt angedeutete Symme-
trieebene 32 entspricht der Aufbau der weiteren
druckerzeugenden Einrichtung 31 spiegelsymmetrisch
im Wesentlichen dem Aufbau der ersten druckerzeugen-
den Einrichtung 20, so dass nachfolgend nur diejenigen
Details erläutert werden, in denen dieser Aufbau von der
Spiegelsymmetrie abweicht. Das Übertragungsglied 26
der weiteren druckerzeugenden Einrichtung 31 ist ver-
glichen mit dem Übertragungsglied 26 der ersten
druckerzeugenden Einrichtung 20 in Bezug auf die Mo-
torwelle 23 axial zum Inneren des Maschinenkopfs 3 hin
versetzt angeordnet, so dass die beiden Übertragungs-
glieder 26 der druckerzeugenden Einrichtungen 20, 31
einander nicht stören. Die Übertragungsglieder 26 sor-
gen für eine Übersetzung des von den Übertragungsglie-
dern 24 erzeugten Drehmoments auf die Stoffdrücker-
stangen 18, 30.
�[0032] Auch die zweite Stoffdrückerstange 30 ist in ei-

ner Stoffstangenbuchse 19 in ihrer Axialbewegung ge-
führt.
�[0033] Die beiden Stoffdrückerstangen 18, 30 und da-
mit auch ihre beiden maschinenkopfseitigen Enden sind
einander direkt benachbart angeordnet.
�[0034] Über entsprechende Signalverbindungen, die
in der Zeichnung nicht dargestellt sind, stehen die beiden
Servomotoren 21 der beiden druckerzeugenden Einrich-
tungen 20, 31, der Bandantriebs-�Servomotor 17 und der
Antrieb für die Armwelle der Nähmaschine 1 mit einer
zentralen Steuereinrichtung 33 (vgl. Fig. 4) der Nähma-
schine 1 in Signalverbindung. Auch mit dem Servomotor
12a steht die Steuereinrichtung 33 in Signalverbindung.
Die Steuereinrichtung 33 steht mit einem in der Fig. 3
schematisch angedeuteten Positionsgeber 34 zur Aus-
wertung einer Momentanposition der Armwelle in Signal-
verbindung. Weiterhin steht die Steuereinrichtung 33 mit
in den Servomotoren 21 der druckerzeugenden Einrich-
tungen 20, 31 jeweils integrierten Positionsgebern zur
Auswertung einer Momentanposition der Motorwellen 33
in Signalverbindung. Die beiden druckerzeugenden Ein-
richtungen 20, 31 können von der Steuereinrichtung 33
unabhängig voneinander angesteuert werden.
�[0035] Eine Hubbewegung der Mitnehmerbolzen 28
aufgrund der Betätigung der druckerzeugenden Einrich-
tungen 20, 31 ist über eine am Maschinenkopf 3 festge-
legte Langlochplatte 35 geführt.
�[0036] Beim Betrieb der Nähmaschine 1 sorgen die
synchronisiert miteinander laufenden Transportbänder
10, 11 und 13, 13 a für einen Vorschub der Nähgutteile
in der Nährichtung 7. Über die beiden druckerzeugenden
Einrichtungen 20 und 31 kann ein Schlupf zwischen den
Transportbändern 10 und 13 einerseits und zwischen
den Transportbändern 11 und 13a andererseits vorge-
geben werden. Je nach dem relativen Schlupf zwischen
den Transportbändern 10 und 13 einerseits und den
Transportbändern 11 und 13a andererseits kann dem
Vorschub in der Nährichtung 7 ein Krümmungsbeitrag
hinzugefügt werden, so dass eine in der Ebene des Näh-
guts gekrümmte Naht mit vom Schlupfverhältnis abhän-
gigem Krümmungsradius genäht werden kann. Über das
Verhältnis der Bandlaufgeschwindigkeiten der Bänder
10 und 13 kann zudem, falls gewünscht, ein Kräuselmaß
vorgegeben werden.
�[0037] Je nach der Dicke der Nähgutteile zwischen
den Transportbändern 10, 13 einerseits und zwischen
den Transportbändern 11, 13 a andererseits ergibt sich
bei gegebenem Druck, den die druckerzeugenden Ein-
richtungen 20, 31 auf die Stoffdrückerstangen 18, 30 aus-
üben, also bei gegebenem Drehmoment der Servomo-
toren 21, eine zugehörige Drehposition der Motorwellen
23, die von den integrierten Positionsgebern der Servo-
motoren 21 erfasst werden kann. Über die Positionsge-
ber ist daher eine Messung der momentanen Dicke des
Nähgutes möglich. Diese Dickenmessung kann von der
Steuereinrichtung 33 beispielsweise zur Vorgabe einer
Stichlänge oder einer Vorschub-�Transportgeschwindig-
keit oder einer Fadenspannung genutzt werden.
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�[0038] Der Druck, den die druckerzeugenden Einrich-
tungen 20, 31 und damit die Stoffdrückerstangen 18, 30
auf das Nähgut ausüben, kann, gesteuert durch die Steu-
ereinrichtung 33, während der Durchführung eines
Stichs gemäß einer Druck- �Vorgabekurve, den die Ser-
vomotoren 21 über die Übertragungshebel 22 auf die
Stoffdrückerstangen 18, 30 ausüben, variiert werden.
Insbesondere kann der Fußdruck über die beiden Stoff-
drückerstangen 18, 30 variabel während eines Stichs
vorgegeben werden. Da die Servomotoren 21 unabhän-
gig vom Armwellenantrieb arbeiten, kann diese Druck-
Vorgabekurve synchronisiert zur Sticherzeugung abge-
arbeitet werden, dies ist jedoch nicht zwingend. Bei-
spielsweise kann bei jedem zweiten Stich ein Druck ge-
mäß einer anderen Druck-�Vorgabekurve oder, soweit
auch der Hub der Stoffdrückerstangen 18, 30 einbezo-
gen wird, gemäß einem anderen Druck- und Bewegungs-
profil ausgeübt werden.
�[0039] Eine Fadenspannung eines Nähfadens der
Nähmaschine 1 kann abhängig vom Druck, der über die
druckerzeugenden Einrichtungen 20, 31 ausgeübt wird,
gesteuert über die Steuereinrichtung 33 vorgegeben
werden. Auch eine Druckvorgabe abhängig von einem
Vorgabewert, insbesondere von der Armwellendrehzahl,
abhängig von der Stichlänge oder individuell während
verschiedener Stichsegmente ist möglich. Mit den
druckerzeugenden Einrichtungen 20, 31 kann zudem ein
Hub der Stoffdrückerstangen 18, 30 während des Näh-
betriebs und insbesondere während eines Stichs, indivi-
duell gemäß einer Hub-�Vorgabekurve, den die Servomo-
toren 21 über die Übertragungshebel 22 den Stoffdrük-
kerstangen 18, 30 vermitteln, variiert werden. Auch die-
ser Hub kann, z. B. zur Vorgabe einer über die Trans-
portbänder 10, 11 und 13 zu erzeugenden Stoff-�Mehr-
weite insbesondere abhängig von einem Vorgabewert
variabel vorgegeben werden. Abhängig von diesem Hub
kann beispielsweise auch die Fadenspannung vorgege-
ben werden. Auch eine Hubvorgabe abhängig von der
Armwellendrehzahl ist möglich.
�[0040] Aufgrund der individuellen Ansteuerbarkeit der
beiden Servomotoren 21 ist eine Alternierung des Be-
triebs der beiden Stoffdrückerstangen 18, 30 möglich.
�[0041] Da über die Mitnehmerbolzen 28 die Servomo-
toren 21 auch eine Zugwirkung auf die Stoffdrückerstan-
gen 18, 30 ausüben können, ist hierüber auch eine Lüf-
tung der beiden Drückerfüße 14, 29 möglich.
�[0042] Die Steuereinrichtung 33 kann vorab program-
mierte Abläufe mit Druck- und Hub-�Vorgabekurven ab-
arbeiten.
�[0043] Über eine entsprechende Vorgabe durch die
Steuereinrichtung 33 ist eine Schnellverstellung der Hub-
höhe, die die Stoffdrückerstangen 18, 30 während des
Nähbetriebs vollführen, möglich.

Patentansprüche

1. Nähmaschine (1)�

- mit einem Maschinenkopf (3),
- mit mindestens einer Stoffdrückerstange (18,
30), �

-- mit einem nähgutseitigen Ende, an dem
die Stoffdrückerstange (18, 30) mit einer
druckabgebenden Einrichtung (14, 29) ver-
bunden ist, die zum Zusammenwirken mit
zu vernähendem Stoff ausgebildet ist,
-- mit einem maschinenkopfseitigen Ende,
an dem die Stoffdrückerstange (18, 30) mit
einer druckerzeugenden Einrichtung (20,
31) zusammenwirkt,

dadurch gekennzeichnet, dass die druckerzeu-
gende Einrichtung (20, 31) aufweist: �

- einen Servomotor (21),
- einen Übertragungshebel (22), der drehfest mit
einer Motorwelle (23) des Servomotors (21) ver-
bunden ist und radial beabstandet von der Mo-
torwelle (23) in Schubverbindung mit dem ma-
schinenkopfseitigen Ende der Stoffdrückerstan-
ge (18, 30) steht.

2. Nähmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das maschinenkopfseitige Ende der
mindestens einen Stoffdrückerstange (18, 30) mit ei-
nem Mitnehmer (28) derart zusammenwirkt, dass
der Übertragungshebel (22) radial beabstandet von
der Motorwelle (23) auch in Zugverbindung mit dem
maschinenkopfseitigen Ende der Stoffdrückerstan-
ge (18, 30) steht.

3. Nähmaschine nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch zwei Stoffdrückerstangen (18, 30), �

- mit jeweils einem nähgutseitigen Ende, an dem
die Stoffdrückerstange (18, 30) mit einer druck-
abgebenden Einrichtung (14, 29) verbunden ist,
die zum Zusammenwirken mit zu vernähendem
Stoff ausgebildet ist,
- mit jeweils einem maschinenkopfseitigen En-
de, an dem die Stoffdrückerstange (18, 30) mit
jeweils einer druckerzeugenden Einrichtung
(20, 31) zusammenwirkt.

4. Nähmaschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der beiden druckerzeugenden
Einrichtungen aufweist:�

- einen Servomotor (21),
- einen Übertragungshebel (22), der drehfest mit
einer Motorwelle (23) des Servomotors (21) ver-
bunden ist und radial beabstandet von der Mo-
torwelle (23) in Schubverbindung mit dem ma-
schinenkopfseitigen Ende der Stoffdrückerstan-
ge (18, 30) steht.
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5. Nähmaschine nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden druckerzeugenden
Einrichtungen (20, 31) so angeordnet sind, dass die
mit dem maschinenkopfseitigen Ende der Stoffdrük-
kerstangen (18, 30) in Schubverbindung stehenden
Abschnitte der beiden Übertragungshebel (22) ein-
ander direkt benachbart sind.

6. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die druckabge-
bende Einrichtung (14, 29), mit der die mindestens
eine Stoffdrückerstange (18, 30) zusammenwirkt,
mit einem umlaufenden Stoff-�Transportband (13,
13a) zusammenwirkt.

7. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens ei-
ne Servomotor (21) mit einer zentralen Steuerein-
richtung (33) der Nähmaschine (1) in Signalverbin-
dung steht, wobei die zentrale Steuereinrichtung
(33) ihrerseits mit einem Nähmaschinenantrieb zur
gesteuerten Bewegung von Sticherzeugungsmitteln
der Nähmaschine in Signalverbindung steht.

8. Nähmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (33) mit einem
Positionsgeber des Servomotors (21) zur Auswer-
tung einer Momentansituation der Motorwelle (23)
in Signalverbindung steht.

9. Nähmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Übertragungs-
hebel (22) als mehrgliedriger Übertragungsmecha-
nismus ausgebildet ist und insbesondere minde-
stens zwei aneinander angelenkte Übertragungs-
glieder (24, 26) aufweist.

10. Verfahren zum Betrieb einer Nähmaschine nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Druck, den die Stoffdrückerstange (18,
30) auf den Stoff ausübt, während der Durchführung
eines Stichs gemäß einer Druck-�Vorgabekurve, den
der Servomotor (21) über den Übertragungshebel
(22) auf die Stoffdrükkerstange (18, 30) ausübt, va-
riiert.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Fadenspannung abhängig von
einem von der mindestens einen Stoffdrückerstange
(18, 30) auf den Stoff ausgeübten Druck vorgegeben
wird.

12. Verfahren zum Betrieb einer Nähmaschine nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hub, den die Stoffdrückerstange (18,
30) während eines Stichs ausführt, gemäß einer
Hub-�Vorgabekurve, � den der Servomotor (21) über
den Übertragungshebel (22) der Stoffdrückerstange

(18, 30) vermittelt, variiert.

13. Verfahren nach Anspruch 12 unter Rückbeziehung
auf Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stoff-�Transportband (13, 13a) mit einem zur Un-
terstützung des Stoffes von der anderen Seite her
ausgebildeten Stoff-�Transportband (10, 11) zusam-
menwirkt, wobei der Hub abhängig von einer über
die Stoff-�Transportbänder (10, 13; 11, 13a) zu er-
zeugenden Stoff-�Mehrweite variabel vorgegeben
wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hub abhängig von einer
vorgegebenen und gemessenen Fadenspannung
oder einer Drehzahl einer Armwelle der Nähmaschi-
ne (1) vorgegeben wird.

15. Verfahren zum Betrieb einer Nähmaschine nach An-
spruch 6 unter Rückbeziehung auf Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass

- der Druck, den die Stoffdrückerstangen (18,
30) auf den Stoff ausüben, während der Durch-
führung eines Stichs gemäß einer Druck-�Vorga-
bekurve, den die Servomotoren (21) über die
Übertragungshebel (22) auf die Stoffdrücker-
stangen (18, 30) ausüben, variiert, und
- der Hub, den die Stoffdrückerstangen (18, 30)
während eines Stichs ausführen, gemäß einer
Hub-�Vorgabekurve, den die Servomotoren (21)
über die Übertragungshebel (22) den Stoffdrük-
kerstangen (18, 30) vermitteln, variiert,
- wobei die Druck- und die Hubvariation abhän-
gig von einem über die Stoff-�Transportbänder
(10, 11; 13, 13a) vorzugebenden geraden oder
bogenförmigen Nahtverlauf vorgegeben wird.
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